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In den Kantonen Ob- und Nidwalden,
beiden Appenzell und Glarus treten
heute noch wie vor Jahrhunderten die
männlichen Gemeindemitglieder jährlich

unter freiem Himmel zur
Landsgemeinde zusammen. Die Landsgemeinde

entstand aus der altgermanischen

Gerichtsversammlung, zu der
die Freien mit dem Schwert an der
Seite erschienen, wie denn auch heute
noch die Appenzeller bewaffnet zur
Lands gemein de kommen. Das Schwert
ist das Sinnbild des freien Mannes.
In offener Wahl wird der Landammann
in den Ring berufen, um nach der Wahl
vom Volk Siegel und Schwert, die
Zeichen seiner Würde in Empfang zu
nehmen. Die Regierung steht und
fällt mit dem Vertrauen des Volkes;
das ist wirkliche Volksherrschaft.

Dans les deux demi-cantons d'Unter-
wald et d'Appenzell, comme ä Glaris,
les hommes se räunissent une fois
l'an, en plein air, depuis des si£cles,
pour la Landsgemeinde. Celle-ci
derive des anciennes cours de justice
germaniques, auxquelles les hommes
fibres assistaient l'epee au cöte. De
meme les Appenzellois se rendent-ils
arm6s ä leur Landsgemeinde. L'epee
est le symbole de l'homme libre. Le

landammann est elu ä main levee et
appel§ dans le cercle des citoyens
pour y recevoir l'epee et le sceau,
symboles de sa dignite. Le gouverne-
ment nart et tombe avec la confiance
des citoyens. C'est lä la veritable
democratic.
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Von Gottfried Keller (1819 —1890)

Nun geht je der zehnte Mann in die Wahlen als ob die
übrigen alle Falliten und Bestrafte wären, und dieser zehnte
Mann macht ihnen so das Gesetz; das heisst sich freiwillig
einer Bevogtung unterziehen. Und dabei singt ihr, wenn ihr
einen Schoppen im Leibe habt, mit euren neumodigen
Fistelstimmen noch immer die schönsten Freiheitslieder! Habt
ihr noch nie gesehen, wie einen gleichgültigen Mann, der
an nichts auf der Welt teilnehmen mochte, als was seinen
Bauch anging, diese Teilnahmslosigkeit noch stets zur
Selbstverachtung führte? Das heisst, um seine Laster,
wie er meinte, zu beschönigen, sagte er zuletzt: Es ist eben

mit allem nichts und mit mir auch nicht! Gerade so endet die

träge Teilnahmslosigkeit eines Volkes immer mit der
Missachtung seiner Einrichtungen und dem Verlust seiner Freiheit.

Überlasst nur fünfzig Jahre lang die Bestimmung eures
Schicksals einigen wenigen fleissigen Männern, die nicht
zu faul sind, in die Gemeinde zu laufen, so werden euch
die schon eine Verfassung machen, welche euch der sauren
Mühe des Lebens enthebt, ihr Nachtkappen, die ihr euch so
davor scheut, als ob man euch in der Kirche die Nase

abschneiden wollte!
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